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Wie die November-Aus-
gabe des Rheinischen Ärz-
teblattes startete auch die
Dezember-Ausgabe 1954
mit einer großen Ankündi-
gung eines zweitägigen Fort-
bildungskurses der Kammer
in Kooperation mit der Me-
dizinischen Akademie Düs-
seldorf. Die Themen waren
bunt gewürfelt. Zum Bei-
spiel referierten die eingela-
denen Ärzte über „Ortho-
pädische Gegenwartsfra-
gen“, „Das allergische Ek-
zem“ oder über „Neuzeitli-
che operative Behandlung
der Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte“. Kammerpräsident
Dr. Rudolf Weise hielt ei-
nen Vortrag zu den Aufga-
ben und der Organisation
der Ärztekammer Nord-
rhein.Der Wochenend-Kurs
kostete die Teilnehmer 5
DM an Gebühren.

Im Sommer 1954 hat das
Berufsgericht für die Ärz-
teschaft in Nordrhein seine
Arbeit aufgenommen. Die
erste Instanz war und ist
dem Verwaltungsgericht in
Köln angegliedert.Auch ha-
ben sich die Strafen, die die
Berufsgerichte verhängen
können,kaum geändert und
reichen von einer Warnung
und einem Verweis über ei-
ne Geldbuße sowie die Ent-
ziehung des passiven Berufs-
wahlrechts bis hin zur Fest-
stellung der Unwürdigkeit
zur Ausübung des Berufes,
dem faktischen Berufsver-
bot.Die Höhe der maxima-
len Geldbuße lag vor 50 Jah-
ren bei 10.000 DM und ist in
der aktuellen Fassung des
Heilberufsgesetzes für

NRW bei 100.000 DM fest-
gesetzt.Die Geldbuße ist in
der Hierarchie der Strafen
an die vorletzte Sanktions-
möglichkeit vor das Berufs-
verbot gerückt.

Der damalige Geschäfts-
führende Arzt der Ärzte-
kammer Nordrhein, Dr.
Hans Kehrings, stellte eini-
ge markante Entscheidun-
gen des Berufsgerichtes vor.
Schwerpunkt der Berufsge-
richtsbarkeit waren Gefäl-
ligkeitsatteste.Kehrings be-
richtete über zwei Fälle,bei
denen Ärzte Patientinnen
Arbeitsunfähigkeit wegen
Schwangerschaftsbeschwer-
den bescheinigten, obwohl
die Frauen nicht schwanger
waren. Die Ärzte stellten
die Atteste aus ohne sorg-
fältige Untersuchung oder
ohne dass die Frauen in der
Praxis vorstellig geworden
wären. Das Berufsgericht
erteilte Verweise und ver-
hängte Geldbußen. In ei-
nem weiteren Fall hatte der
Arzt für eine Frau ein Attest
ausgestellt und einer Be-
kannten der Erkrankten
mitgegeben, die so einen
Termin vor Gericht vermei-
den wollte.Der Richter ließ
durch die Polizei nachprü-
fen, ob die Frau tatsächlich
krank zuhause sei.„Tatsäch-
lich war die B. nicht krank,
sondern ging als Prostitu-
ierte ihrem Gewerbe nach.“
Für den betroffenen Arzt
war die Angelegenheit teu-
er, denn die Strafkammer
verurteilte ihn zu 1.000 DM
Geldstrafe; das Berufsge-
richt verhängte noch eine
Geldbuße von 500 DM.Der
Arzt zeigte sich uneinsich-
tig und vertrat die Meinung,
„daß bei der Vielzahl der
Fälle es ihm nicht möglich
sei, jede Bescheinigung ei-
ner Kontrolle zu unterzie-
hen“.
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Die Bundeshauptver-
sammlung des Marburger
Bundes (MB) hat kürzlich
in Berlin Rudolf Henke
MdL, Internist aus Aachen,
erneut zum 2. Bundesvor-
sitzenden des Verbandes ge-
wählt. Henke ist auch Vor-
sitzender des mitglieder-
stärksten MB-Landesver-
bandes Nordrhein-Westfa-
len/Rheinland-Pfalz und
Vorstandsmitglied der Ärz-
tekammer Nordrhein sowie
der Bundesärztekammer.
Dr. Dieter Mitrenga, Inter-
nist aus Köln und ebenfalls
Vorstandsmitglied der Ärz-
tekammer Nordrhein, be-
stätigten die MB-Delegier-
ten als Mitglied des Bun-
desvorstandes.1.Vorsitzen-
der des Verbandes bleibt Dr.
Frank Ulrich Montgomery
(Hamburg). Die weiteren
Bundesvorstandsmitglieder
sind Dr. Heidrun Gitter
(Bremen), Dr. Christoph
Emminger (München),Dr.

Udo Wolter (Neuruppin)
und Dr. Josef Ungemach
(Mannheim). uma

Das 80. Lebensjahr voll-
endete am 14. November
2004 Professor Dr. Werner
Kaufmann.Der frühere Di-
rektor der Medizinischen
Klinik II der Universität zu
Köln gehört seit dem 1.De-
zember 1991 der Gutach-
terkommission für ärztliche
Behandlungsfehler bei der
Ärztekammer Nordrhein
an. Seit Dezember 1992 ist
er Stellvertretendes Ge-
schäftsführendes Kommis-
sionsmitglied.Für seine he-
rausragenden Verdienste als
Arzt, Wissenschaftler,
Hochschullehrer und nicht
zuletzt als Gutachter erhielt
Professor Kaufmann im ver-
gangenen Jahr das Ver-
dienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland.
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Vor 50 Jahren PERSONALIA

Das erste Zentrum für
Geschlechterforschung in
der Medizin (GiM) in
Deutschland ist kürzlich an
der Charité in Berlin eröff-
net worden. „Wir wollen
erforschen, warum bei
Männern und Frauen zahl-
reiche Krankheiten unter-
schiedlich häufig auftreten,
anders verlaufen oder ver-
schiedene Symptome zei-
gen“ erklärte die Leiterin

MEDIZINISCHE GENDERFORSCHUNG

Zentrum für medizinische 
Geschlechterforschung eröffnet

des Zentrums, Professor
Dr.Vera Regitz-Zagrosek,
bei der Eröffnung. Zum
Beispiel führten chronische
Nierenerkrankungen bei
Männern früher zum Tod
als bei Frauen, umgekehrt
sei das Bild bei Diabeti-
kern,die einen Herzinfarkt
erleiden – in diesen Fällen
sterben Frauen häufiger als
Männer.
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